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MITTHEILUNGEN
DEB

NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

Nr. 139.

Ausgegeben den 1. Juni 1848.

M. I*erty, Bemerkungen über die
Bacillarieen.

(Vorgetragen den 6. Mai.)

Ich glaubte mich in einer im vorigen Herbste
geschriebenen Abhandlung über die sehr eigenthümliche, an

der Unterseite der Nymphœenblàtter wachsende Alge Ble-
pharophora Nymphœae dahin aussprechen zu müssen, dass ich
die Bacillarieen weder für entschiedene Thiere noch für
entschiedene Pflanzen halten könne, sondern sie vor der Hand

für eine ganz besondere Reihe organischer Wesen
ansehen müsse. Den verflossenen Winter fragte mich Hr.
Dr. Nägeli in Zürich um meine Ansicht über die Bacillarieen

an und ich eröffnete ihm die in jener Abhandlung
kundgegebene, mit dem Beisatze jedoch, dass wenn ich mich
für eines der beiden gewöhnlich angenommenen organischen
Reiche entscheiden sollte, das Gewicht der triftigem Gründe
auf Seite des Pflanzenreiches fallen würde. Im Monat

April und Mai dieses Jahres war ich nun so glücklich,
eine Beobachtung zu inachen, welche den letztern
Ausspruch noch mehr rechtfertigen dürfte, wenigstens in dea
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